
 
 
 
 
 

Tarifordnung über die Benützung der Kirche Saas i.P. 
erlassen vom Kirchgemeindevorstand am 9. Dezember 2009 
gestützt auf Art. 14 Ziff. 8 der Kirchgemeindeordnung 
 
 
 
a) Für Einwohner der Gemeinde Saas mit landeskirchlicher Zugehörigkeit 
(evangelisch-reformiert oder katholisch) 
 
Für kirchliche Veranstaltungen ist die Kirchenbenützung 
samt allen Dienstleistungen     unentgeltlich 
 

Für nichtkirchliche Veranstaltungen (Konzerte etc.) mit 
gemeinnützigem oder wohltätigem Zweck   unentgeltlich 
 

Für nichtkirchliche Veranstaltungen mit kommerziellem 
Zweck        10 % der Einnahmen 
 
 
 
b) für Auswärtige 
 
Für kirchliche Veranstaltungen werden folgende Entschädigungen verrechnet: 
 

a) Miete der Kirche inkl. Mesmer-Dienst    Fr.  200.--* 
b) Organistendienst (sofern erforderlich)   Fr. 200.--* 
 
 

Für Nichtkirchliche Veranstaltungen (Konzerte etc.) 
 

a) mit gemeinnützigem oder wohltätigem Zweck   unentgeltlich 
b) mit kommerziellem Zweck     15 % der Einnahmen 
 
 
 
*Diese Ansätze verstehen sich auf den Indexstand per 1.12.2009 (Index Basis Mai 2000). Bei einer 
Veränderung um 5 Punkte sind die Ansätze entsprechend anzupassen. 
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      Kirchgemeindevorstand Saas 
      Die Präsidentin:          Der Aktuar: 
 
      Daniela Lehmann               Rolf Rauber 


